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Entschädigungs- und Spesenreglement ab 2026 

1. Einleitung 

1.1 Geltungsbereich 

Dieses Reglement gilt für alle Mitglieder der Swiss Team Trophy (STT). 

1.2 Grundsätze 

 Mitglieder sind vom Jahresbeitrag befreit. 
 Entschädigungen erfolgen pauschal. 
 Als Spesen gelten Auslagen im Interesse der STT. 
 Spesen sind möglichst wirtschaftlich zu halten. 
 Versicherung ist Sache der Mitglieder. 

2. Spesen 

2.1 Bahnreisen 

 Für Reisen im In- und Ausland ist die 2. Klasse zu benützen. 
 Eine 1.-Klasse-Fahrt ist aus Repräsentationsgründen zulässig. 
 Private Halbtax-Abonnemente werden nicht entschädigt.  

2.2 Dienstfahrten mit Privatwagen oder Taxi 

 Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen. 
 Die Entschädigung für Fahrten mit dem Privatwagen beträgt CHF 0.70 pro Kilometer. 
 Die Entschädigung deckt sämtliche Kosten und den Unterhalt des Fahrzeugs ab. 
 Die STT übernimmt keine Haftung für Schäden bei Geschäftsfahrten. 

2.3 Repräsentationsausgaben 

Im Rahmen der Gönnerbetreuung oder Akquisition neuer Mitglieder können Drittpersonen 
eingeladen werden. Vergütet werden die effektiven Kosten. Auf dem Beleg sind festzuhalten: 

 Zweck der Einladung 
 Namen aller anwesenden Personen 
 Name und Ort des Lokals 
 Datum 

2.4 Spezialausgaben 

Spesen wie Hotelkosten, Flugreisen oder ähnliche Aufwendungen bedürfen der vorgängigen 
Zustimmung des Vorstandes. 
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2.5 Abrechnung 

 Spesen sind grundsätzlich nach dem tatsächlichen Aufwand abzurechnen. 
 Spesenabrechnungen müssen spätestens bis zum 20. Dezember des laufenden 

Jahres beim Kassieramt eingereicht werden (Quittungen per PDF zulässig). 
 Nicht fristgerecht eingereichte Spesen verfallen. 
 Jede Abrechnung wird nach dem Vier-Augen-Prinzip durch den Vorstand geprüft. 

3. Entschädigungen 

Funktion  Jährliche Pauschale 
Präsidialamt  CHF 2'000.— 
Sekretariat  CHF 2'000.— 
Kassieramt  CHF 2'000.— 

Zusätzlich können nach Aufwand Kosten für Porto, Büromaterial etc. verrechnet werden. 

Änderungen an den Pauschalen oder zusätzliche pauschale Entschädigungen bedürfen der 
Genehmigung durch die Mitgliederversammlung und müssen in diesem Reglement ergänzt 
werden. 

4. Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

5. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für Auseinandersetzungen aus der Anwendung dieses Reglements ist der Sitz 
der STT. 

Zürich, 2. September 2025  


